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Von Malte Schmietendorf

Zum 1. Januar 2013 sind wesent-
liche Änderungen für geringfü-
gig entlohnte Beschäftigungen in 
Kraft getreten. Die Erhöhung der 
Verdienstgrenze um 50 Euro auf 
jetzt 450 Euro schafft mehr Spiel-
raum. Vor allem die neue gene-
relle Rentenversicherungspflicht 
kann sich auch auf bereits beste-
hende Minijobs auswirken, wenn 
nun die alte 400-Euro-Grenze 
überschritten wird. Arbeitgeber 
müssen dann handeln.  

Darmstadt. Neben der Anhebung 
der Verdienstgrenze für Minijob-
ber von 400 Euro auf 450 Euro 
sind geringfügige Beschäftigun-
gen, die seit dem 1. Januar 2013 
aufgenommen werden, ab sofort 
grundsätzlich in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versiche-
rungspflichtig. Die Beschäftigten 
erhalten damit Ansprüche auf das 
volle Leistungspaket der Renten-
versicherung, mit vergleichswei-
se niedrigen eigenen Beiträgen. 
Für den Arbeitgeber bleibt es bei 
dem bisherigen Pauschalbeitrag 
in Höhe von 15 Prozent des Ar-
beitsentgelts. Die Differenz in 
Höhe von 3,9 Prozent zum seit 
dem 1. Januar 2013 geltenden all-
gemeinen Beitragssatz der Ren-
tenversicherung von 18,9 Prozent 

trägt der Minijobber, ist aber vom 
Arbeitgeber an die Einzugsstelle 
abzuführen. Der volle Renten-
versicherungsbeitrag ist mindes-
tens von einem Arbeitsentgelt in 
Höhe von monatlich 175 Euro zu 
zahlen. 

Bezüglich der Rentenversiche-
rungspflicht gilt 
im Vergleich zur 
früheren Rege-
lung nun genau 
das Gegenteil. 
Bislang konnte 
der Minijobber 
auf die Versi-
cherungsfrei-
heit verzichten 
und freiwillig 
eigene Beiträge 
entrichten. Für 
alle ab Januar 
2013 begonnenen Minijobs kann 
er sich nun von der automatisch 
bestehenden Rentenversiche-
rungspflicht durch einen Antrag 
befreien lassen. Der Arbeitgeber 
zahlt dann nur noch seinen Pau-
schalbeitrag. An die Befreiung ist 
der Minijobber allerdings bis zum 
Ende seines Beschäftigungsver-
hältnisses gebunden. Anders als 
bisher, muss der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer nicht mehr auf die 
Befreiungsmöglichkeit schriftlich 
hinweisen. 

Auswirkungen auf bestehende Mi-
nijobs: Wer in einem vor dem 1. 
Januar 2013 bereits bestehenden 
versicherungsfreien Minijob wei-
terarbeitet, ist auch weiterhin ver-
sicherungsfrei. Minijobber können 
in diesem Fall aber wie bisher auf 
die Versicherungsfreiheit verzich-

ten. Hat der Arbeitgeber ab dem 1. 
Januar allerdings den monatlichen 
Verdienst auf mehr als 400 Euro 
erhöht, z. B. wegen Erhöhung der 
Wochenarbeitszeit, dann wird der 
versicherungsfreie Minijob auto-
matisch versicherungspflichtig. 
Der Arbeitgeber muss dann darauf 
achten, neben seinem pauschalen 
Beitrag auch den Beitrag des Mi-
nijobbers nach Abzug vom Lohn 
abzuführen. Ein gelegentliches un-
vorhersehbares Überschreiten der 
400-Euro-Grenze in einem Monat 

führt dagegen nicht zur Renten-
versicherungspflicht. Bis zu einem 
Verdienst von 450 Euro kann der 
Minijobber sich von der Versi-
cherungspflicht wieder befreien 
lassen. Wenn er den Befreiungs-
antrag im Monat der Entgelterhö-
hung beim Arbeitgeber einreicht, 

wirkt die Befreiung 
rückwirkend ab 
Monatsbeginn. In 
diesen Fällen tritt 
die Rentenversiche-
rungspflicht auch 
ü b e r g a n g s w e i s e 
nicht ein. Hatte der 
Minijobber aller-
dings bereits vor 
dem 1. Januar 2013 
freiwillig eigene 
R e n t e n v e r s i c h e -
rungsbeiträge ent-

richtet, bleibt er weiterhin versi-
cherungspflichtig und kann sich 
bis zum Ende der Beschäftigung 
nicht befreien lassen.   

INFORMATION
Der Autor ist Fachanwalt für 
Arbeitsrecht in der Fachkanz-
lei für die Sozialwirtschaft 
Iffland & Wischnewski Rechts-
anwälte, Internet: www.
iffland-wischnewski.de
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„Ein gelegentliches 
unvorhersehbares 
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Dresden. Am 15. Dezember 2012 
ist im Sächsischen Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nr. 16/2012 
die Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales 
und Verbraucherschutz über die 
Berufsausübung von Pflegefach-
kräften – kurz: Berufsordnung 
Pflegefachkräfte (PflBO) – veröf-
fentlicht worden. Damit ist die 
Berufsordnung am 16. Dezember  
vergangenen Jahres in Kraft getre-
ten.

Auf diese Weise erhält nach 
dem Saarland und mehreren 
Stadtstaaten das erste größere 
bundesdeutsche Flächenland eine 
entsprechende gesetzliche Vorga-
be. Die Berufsordnung setzt erst-
mals für alle in Sachsen tätigen 
Pflegefachkräfte Maßstäbe für be-
rufliches Pflegehandeln. Als Pfle-
gefachkräfte zählen alle Perso-
nen, die in Alten-, Kranken- oder 
Kinderkrankenpflege ausgebildet 
sind.

In der Verordnung zusammen-
gefasst hat das Ministerium allge-
meine Berufsaufgaben, die direkt 
an die Ziele der Ausbildungsge-
setze anschließen, allgemeine 

Berufspflichten, Regelungen zu 
Auskunft und Beratung, zur Do-
kumentation und zur Schweige-
pflicht. Des Weiteren enthalten ist  
eine Regelung zu Belohnungen 
und Geschenken sowie zu Pflich-
ten bei selbstständiger pflegeri-
scher Tätigkeit.

Die von vielen engagierten 
Berufsangehörigen geforderten 
gesetzlichen Regelungen zu Fort- 
und Weiterbildung ist ebenfalls 
beinhaltet. Diese orientiert sich 
an den Vorgaben der unabhängi-
gen Registrierung für beruflich 
Pflegende. 

Der Sächsische Pflegerat (SPR) 
begrüßt das Inkrafttreten der Be-
rufsordnung und hofft, nun bald 
auch in Sachsen den nächsten 
Schritt in Richtung Selbstverwal-
tung – Stichwort: Pflegekammer 
– angehen zu können.  

INFORMATION
Den genauen Wortlaut der 
PflBO finden Sie auf der 
Homepage des Sächsischen 
Pflegerates (SPR) unter  
www.pflegerat-sachsen.de

Sachsen folgt dem Saarland und den Stadtstaaten

Berufsordnung in Kraft getreten

Düsseldorf. Ende 2011 waren 
in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
knapp 215 000 Personen in Pfle-
geeinrichtungen beschäftigt. Da-
mit stieg die Zahl der Mitarbeiter 
im Pflegesektor seit 2009 um 5,1 
Prozent, teilte das Statistische 
Landesamt in Düsseldorf mit.  
Konkret waren zum Zeitpunkt der 
Erhebung in Nordrhein-Westfalen 
154 859 Personen in 2 325 Pflege-
heimen und 59 657 Personen bei 
2 309 ambulanten Pflegediensten 
beschäftigt. 

Insbesondere der Anstieg der 
Teilzeitbeschäftigten trug maß-
geblich zum Zuwachs der Be-
schäftigtenzahl bei: Seit 2009 
erhöhte sich ihr Anteil um 9,5 
Prozent auf nunmehr 106 230 
Personen im Jahr 2011. Insgesamt 
61 689 Personen waren Vollzeit-
kräfte (eine Steigerung von 1,5 
Prozent). Geringfügig Beschäf-
tigte („400-Euro-Jobs”) stellten 
34 811 Pflegekräfte (ein Plus von 
2,0 Prozent).  9 638 Beschäftigte 
waren Ende 2011 Schüler, Prakti-
kanten oder Auszubildende – das 
waren gegenüber dem Vergleichs-
jahr 2009 14,8 Prozent mehr.

Ende 2011 waren in den 2 325 
stationären Pflegeeinrichtungen 
rein rechnerisch durchschnittlich 
67 Personen beschäftigt. Über die 
Hälfte (55,6 Prozent) der 154 859 
Arbeitskräfte verfügte über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung 
im pflegerischen, therapeuti-
schen, pädagogischen oder haus-
wirtschaftlichen Bereich. 23,3 
Prozent hatten einen anderen, 
weitere 21,1 Prozent keinen Be-
rufsabschluss oder befanden sich 
noch in Ausbildung. 

Die 2 309 ambulanten Pfle-
geeinrichtungen des Landes be-
schäftigten Ende 2011 im Schnitt 
26 Personen. Dort verfügten nahe-
zu drei Viertel (73,4 Prozent) der 
59 657 Beschäftigten über eine 
fachspezifische Ausbildung, wei-
tere 18,8 Prozent konnten einen 
anderen Abschluss nachweisen. 

INFORMATION
Ergebnisse für einzelne Kreise 
und kreisfreie Städte finden 
Sie unter www.it.nrw.de/ 
presse/pressemitteilungen/ 
2012/pdf/296_12.pdf
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Teilzeitstellen nehmen stark zu
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Mobbing-Risiko in der 
Pflege besonders groß
Die Pflege gilt als besonders 
anfällig, was Mobbing betrifft. 
„Für Menschen, die beruflich viel 
mit Beziehungen und Emotio-
nen zu tun haben, ist das Risiko 
für Mobbing relativ groß“, sagt 
Peter Bechtel, Vorsitzender des 
Bundesverbands Pflegemanage-
ment. Ein Viertel der Pflegenden 
hat sich aktuellen Studien zufol-
ge schon einmal als Opfer von 
Mobbing gefühlt. Etwa die Hälfte 
der Befragten will am Arbeits-
platz schon mindestens einmal 
beobachtet haben, wie jemand 
dauerhaft gedemütigt wurde. 
Und knapp zehn Prozent gaben 
zu, selbst schon einmal gemobbt 
zu haben.

Bundesrat beschließt 
Assistenzpflegegesetz
Der Bundesrat hat zum Ende des 
Jahres 2012 das Assistenzpflege-
gesetz beschlossen. Im Rahmen 
dieses Gesetzes werden auch 
die Regelungen zur Berech-
nung der Investitionskosten der 
Pflegeeinrichtungen geändert. 
„Wir begrüßen, dass nach dem 
Bundestag nun auch der Bun-
desrat ausgewogene Grund-
lagen für die Finanzierung der 
Pflegeheime geschaffen hat“, 
meint Bernd Meurer, Präsident 
des Bundesverbandes privater 
Anbieter sozialer Dienste (bpa). 
Die verlässliche Finanzierung des 
Gebäudes, des Grundstücks und 
der notwendigen Ausstattung sei 
ein wichtiger Baustein, „um in 
einer alternden Gesellschaft die 
nicht verzichtbare Unterstützung 
bei starker Pflegebedürftigkeit 
bereitstellen zu können“.

Sucht- und Altenhilfe 
besser verzahnen
Weil das Problem der Sucht im 
Alter in Deutschland merklich 
zunimmt, sollten laut Wolfgang 
Schmidt-Rosengarten, dem 
Geschäftsführer der Hessischen 
Landesstelle für Suchtfragen 
(HLS), Suchthilfe und Altenhil-
fe hierzulande künftig enger 
zusammenarbeiten und die 
Grundsätze ihrer Arbeit aufein-
ander abstimmen: „Dazu gehört 
es auch, gemeinsam Kostenträ-
ger zu überzeugen, dass auch für 
einen 70 Jahre alten Alkoholiker 
eine Therapie noch ein Plus an 
Lebensqualität bringt und des-
halb sinnvoll ist.“

Landespflegegeld für 
mehr als 8 000 Berliner 
8 215 Menschen bezogen zum 
Jahresende 2011 in Berlin Lan-
despflegegeld zum Ausgleich 
ihrer behinderungsbedingten 
Mehraufwendungen, 43 Prozent 
von ihnen waren 65 Jahre oder 
älter. Ein Jahr zuvor waren es 
noch 8 346 Personen gewesen. 


